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Joachim Bretschneider, Köln

Investivlohn oder Fortsetzung der bisherigen EigentumspoHtik ?

A ls im April dieses Jahres der Rat der Evangeli- 
sdien Kirche in Deutschland seine Denkschrift zur 

Eigentumsfrage veröffentlichte, löste diese eine über
raschend rege Diskussion aus. Diese Tatsache hat 
erneut deutlich werden lassen, daß die Eigentumsbil
dung mehr denn je  eine der wichtigsten sozialpoliti
schen Fragen der Gegenwart ist. „Eigentum für alle" 
— diese Forderung, heute schon fast zum politischen 
Schlagwort geworden, ist immer noch genauso ak
tuell wie vor Jahren, als sie zum ersten Mal in die 
politische Diskussion geworfen wurde.

Bisherige Eigentumspolitische Maßnahmen 
und ihre Auswirkungen

In diesem Jahrzehnt, das seitdem fast verstrichen ist, 
haben Bundestag und Bundesregierung zahlreiche 
eigentumspolitische Maßnahmen ergriffen und einge
leitet. Es sind dies vor allem: das Wohnungsbau- 
Prämiengesetz, das Spar-Prämiengesetz, die steuer
liche Begünstigung der Vermögensbildung und des 
Erwerbs von Belegschaftsaktien, die Privatisierung 
von Bundesvermögen und die Ausgabe von Volks
aktien sowie das Gesetz zur Förderung der Vermö
gensbildung der Arbeitnehmer.

Diesen Gesetzen und Maßnahmen ist ein Erfolg nicht 
versagt geblieben. Die Spartätigkeit der privaten 
Haushalte und damit nicht zuletzt auch der A rbeit
nehm erhaushalte hat, wie die S tatistik zeigt, in den 
letzten Jahren beträchtlich zugenommen. S taatssekre
tä r Dr. Claussen vom Bundesarbeitsministerium konnte 
deshalb vor kurzem mit Recht erklären: „In der prak
tischen Verwirklichung einer Politik, die das Eigen
tum fördert und dafür sorgen will, daß auch die brei
ten Schichten der Bevölkerung in wachsendem Maße 
an ihm teilhaben, sind wir schon weiter, als gemein
hin angenommen."

Trotz ihrer unbezweifelbaren positiven W irkungen 
sind diese Sparförderungsmaßnahmen, die in erster 
Linie auf eine Hebung der Sparwilligkeit abzielen, 
jedoch häufig auch scharf kritisiert worden. Insbeson
dere wurde gegen sie 'eingewandt, daß sie für viele 
Arbeitnehmer praktisch ohne Nutzen seien. Denn den 
Arbeitnehmern fehle es nicht an der Bereitschaft zum 
Sparen, sondern ihnen mangele es wegen ihres rela
tiv geringen Einkommens vielmehr an der Sparfähig- 
keit. Vordringlich sei deshalb eine Eigentumspolitik, 
die auf eine Hebung der Sparfähigkeit gerichtet sei.

In diesem Zusammenhang ist in weiten Kreisen der 
Arbeitnehmerschaft und insbesondere von seiten der 
Gewerkschaften immer wieder die Forderung erhoben 
worden, die Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
durch gezielte Maßnahmen zu fördern und zu stärken. 
Vorschläge hierzu sind in den vergangenen Jahren 
von den verschiedensten Seiten gemacht worden.

Ihre Zahl läßt sich heute kaum noch übersehen. Poli
tische Bedeutung haben allerdings nur relativ wenige 
dieser Pläne erlangt. Es sind dies in erster Linie der 
Sozialkapital-Vorschlag des DGB, die betrieblichen 
M iteigentums-Pläne der DAG und der christlichen 
Arbeitnehmerschaft sowie der Investivlohn-Vor
schlag des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Erwin 
Häussler.

Der DGB w ill eine Vermögensumverteilung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist erst relativ spät 
— erst im Januar 1961 — mit seinem Plan zur Ver
mögensumverteilung an die Öffentlichkeit getreten. 
Der PJan selbst ist jedoch schon wesentlich älter. Br 
wurde von Professor Bruno Gleitze, dem derzeitigen 
Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der 
Gewerkschaften, entwickelt und erstmals im Novem
ber 1957 von ihm vor der Evangelischen Akademie 
in Bad Boll vorgetragen.

Nach dem „Gleitze-Vorschlag" sollen sämtliche privat
wirtschaftlichen Unternehmen ab einer bestimmten 
M indestgröße — gleichgültig, in welcher Rechtsform 
sie geführt werden — gesetzlich verpflichtet sein, 
einen bestimmten Teil (man hat einmal von 50 Vo ge
sprochen) ihres auf dem W ege der Selbstfinanzierung 
erzielten Vermögenszuwachses in „Sozialkapital" um
zuwandeln und in das Eigentum eines neu zu schaf
fenden überbetrieblichen „Sozialkapitalfonds" zu über
tragen. Diese Unternehmen sollen also gezwungen 
sein, sich laufend in einer gesetzlich noch festzulegen
den Höhe gegenüber diesem Fonds auf dem Wege 
der Übereignung von A ktien oder schuldrechtlichen 
Verpflichtungen (vor allem für Personalgesellschaften 
oder Einzelkaufleute) zu verschulden. Der von den 
Sozialpartnern bzw. den Gewerkschaften verwaltete 
Fonds wiederum soll in Form von Investmentzertifi- 
katen Anteilscheine an alle Arbeitnehm er der Privat
wirtschaft und des öffentlichen Dienstes ohne Gegen
leistung ausgeben. Diese verbrieften Ansprüche stel
len — so der DGB-Nachrichtendienst vom 4.1.1961 — 
echte Vermögenswerte dar, über die jederzeit frei 
verfügt werden kann. Die Zinserträge des Fonds sol
len zu einem Teil den Arbeitnehm ern als Anteils
eignern als Zinsen ausgezahlt und zum anderen Teil 
insbesondere für Zwecke der W issenschaft und Erzie
hung verw andt werden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine solche Umver
teilung des künftigen Vermögenszuwachses einen Ein
griff darstellt, der in vieler Hinsicht im Widerspruch 
zu unserer gegenwärtigen W irtschaftsordnung stehen 
würde. Schon die zwangsweise Abschöpfung des Ver
mögenszuwachses käm e einer indirekten Enteignung 
der bisherigen Unternehmens-Eigentümer gleich, sie 
liefe damit auf eine Verletzung der in Artikel 14 
unseres Grundgesetzes verankerten Eigentumsgaran
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t  tie hinaus. Der Absdiöpfungszwang w ürde aber nicht 
c allein verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen, son-
< dem wäre auch hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 
J Auswirkungen außerordentlich problematisch. Man 
r müßte damit rechnen, daß die Investitionsbereitschaft 
c der bisherigen Kapitalgeber nacäiläßt oder die Be- 
t triebe versuchen, die Zwangsabgabe im Preis abzu- 
■\ wälzen. Beide Folgen w ären gleichermaßen gefähr- 
1 lieh; denn die eine würde das Wirtschaftswachstum 
1 und die Vollbeschäftigung und die andere die Geld- 
■\ wertstabilität gefährden.

1 Dem Sozialkapitalfonds würden im Laufe der Jahre 
i sehr beträchtliche Kapitalmittel zufließen. Die Bun- 
( desregierung hat hierzu in der Begründung zum Ver- 
1 mögensbildungsgesetz ausgeführt: Damit w ürden „vor
< allem neue wirtsdiaftliche Machtpositionen geschaffen, 
( die eine beherrschende Stellung innerhalb der Ge- 
! samtwirtschaft einnehmen könnten. Sie sind deshalb 
] mit dem bestehenden System der Sozialen M arktwirt- 
: sdiaft unvereinbar". Dieses Bedenken gilt, gleich- 
! gültig bei wem die Verwaltung dieses Fonds liegen 
■ würde, ob bei den Sozialpartnern, bei den Gewerk- 
i sdiaften allein oder beim Staat.

: Einer der Haupteinwände gegen diesen Plan ist 
; jedodi, daß die Eigentumsbildung bei Verwirklichung 
I dieses Planes völlig kollektiviert und sich unabhängig 

vom Willen des einzelnen vollziehen würde. Ob die 
: kostenlose Verteilung von Anteilscheinen an alle

Arbeitnehmer mit den herkömmlicäien Vorstellungen 
einer freiwilligen Eigentumsbildung überhaupt noch 
etwas zu tun hat, wird man ernsthaft- bezweifeln 
dürfen. Dies gilt um so mehr, als man damit rechnen 
muß, daß die vom DGB behauptete freie Verfügbar
keit der Arbeitnehm er über ihre Anteilscheine sidi 
wahrscheinlich nicht verwirklichen lassen würde. 
Dr. Büttner, ehemals bei der Hauptabteilung W irt
schaftspolitik des DGB, hat hierzu selbst einmal 
erklärt, daß es notwendig sei, die Verflüssigung die
ser Anteilrecäite zu erschweren oder sogar unmöglich 
zu machen und sie nur für genau umrissene Notfälle 
zuzulassen.

Ähnliche bzw. die gleichen Bedenken bestehen gegen 
die in den Grundprinzipien nicht viel anders gestal
teten Miteigentumspläne, wie sie von der DAG und 
von den Sozialausschüssen der christlidi-demokrati- 
schen A rbeitnehm ersdiaft verfolgt wurden und zum 
Teil auch heute noch verfolgt werden. Lediglich hin
sichtlich der Anlageform sind diese Pläne anders zu 
beurteilen als der Gleitze-Vorschlag. Denn bei diesen 
Plänen soll das Miteigentum der Arbeitnehmer nicht 
in einem überbetrieblichen Fonds, sondern im arbeit
gebenden Unternehmen angelegt werden. Damit wür
den zwar die Einwände gegen die überbetriebliche 
Fondsbildung entfallen, dafür ergibt sich jedoch — 
abgesehen von den sich damit stellenden außerordent
lich schwierigen gesellschaftsrechtlichen Problemen —
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das Bedenken, daß das Arbeitsplatzrisiko des Arbeit
nehmers in vollem Umfang mit seinem Kapitalrisiko 
verkoppelt würde.

Ist der Investivlohn ein gangbarer Weg?

W ährend die eigentumspolitische Diskussion der ver
gangenen Jahre  vornehm lidi von der Auseinander
setzung über diese Pläne — den Sozialkapital-Vor- 
sdilag  des DGB und die verschiedenen Miteigentums- 
Pläne — bestimmt wurde, ist es in letzter Zeit um sie 
relativ still geworden. Statt dessen hat der Investiv- 
lohngedanke wieder erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Diese Akzentverschiebung dürfte nicht zuletzt auf die 
jüngsten Stellungnahmen der beiden Kirchen zur 
Eigentumsfrage zurückzuführen sein, die sich beide 
gegenüber den Umverteilungsplänen außerordentlich 
kritisch, dagegen aber zum Investivlohn relativ  posi
tiv  geäußert haben.

A ber auch innerhalb der politischen Parteien, insbe
sondere innerhalb der CDU, gibt es neuerdings eine 
ganze Reihe von Befürwortern des Investivlohns. Zu 
ihnen gehört unter anderem Bundesarbeitsminister 
Blank, der sich im Mai dieses Jahres in einem viel 
beachteten Aufsatz für eine „Lohnpolitik neuen S tils ' 
ausgesprochen hatte. Schließlich ist in dieser Hinsicht 
auch die Entschließung des letzten CDU-Bundespartei- 
tages von Bedeutung, in der es heißt, daß überprüft 
werden soll, „ob der Ausbau des Gesetzes zur För
derung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer ge
gebenenfalls auch durch die Einbeziehung eines Inve- 
stivlohnes vorgenommen w erden kann“.

Die Verfechter des Investivlohnes gehen bei ihren 
Vorschlägen in der Regel von der Überlegung aus, 
daß es der Lohnpolitik bisher nicht gelungen sei, den 
Arbeitnehmern einen höheren Anteil am Sozialpro
dukt zu sichern und die angeblich völlig einseitige 
Vermögenskonzentration zu verhindern. Immer w ie
der habe der Teil der Lohnerhöhungen, der über den 
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs hinaus
gegangen sei, von der Nachfrageseite her inflatorisch 
gew irkt und sei in Preiserhöhungen „verpufft“. Dies 
könne nur dann vermieden werden, wenn der A rbeit
nehm er diesen Lohnzuwachs nicht konsumtiv ver
wende, sondern über den W eg des Sparens der Inve
stition zuführe. Da jedoch gegenwärtig die freiwillige 
Sparneigung sehr gering sei, könne auf einen Zwang 
zur investiven Festlegung nicht verzichtet werden.

Auf den ersten Blick erscheinen diese modelltheo
retischen Überlegungen geradezu bestechend. Die alte 
Erfahrungstatsache, daß der erste Blick leicht täuschen 
kann, lehrt jedoch die Notwendigkeit, mit der kriti
schen Sonde etwas tiefer in die sehr komplexe Pro
blem atik des Investivlohnes einzudringen und seine 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aus
w irkungen etwas eingehender zu analysieren.

Untersucht man zuerst die volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen, so stellt man fest, daß die Investivlohn-

anhänger zumeist die Preisneutralität als einen be
sonderen Vorzug preisen. Sie argumentieren, daß der 
Barlohn, sofern jeweils der Teil der Lohnerhöhung, 
der über das güterwirtschaftlicfae Wachstum hinaus
geht, investiv festgelegt wird, von der Nachfrageseite 
her keine preissteigernden Tendenzen auslösen kann, 
da sich ja  reales Güterangebot und private Ver
brauchsnachfrage im Gleichgewicht befinden. Diese 
A rgum entation ist sicherlich richtig, sie berücksichtigt 
allerdings nur die Nachfragefunktion des Lohnes und 
übersieht, daß der Lohn auch Kostenfaktor ist. Be
zogen auf den Investivlohn bedeutet dies: Die Ge
samtlohnerhöhung, die sich aus Bar- und Investivlohn 
zusammensetzt, führt, wenn sie über die Produktivi
tätszunahme hinausgeht, in den Unternehmen zu 
Lohnkostenverteuerungen. Diese erhöhten Lohnkosten 
können — makroökonomisch gesehen — von den Be
trieben in der Regel nicht im Preis abgewälzt werden, 
da die begrenzte Nachfrage ein Ansteigen des gesamt
wirtschaftlichen Preisniveaus nicht gestattet. In die
sem Fall müssen die überhöhten Lohnkosten zwangs
läufig zu Lasten der Gewinne gehen.

Allerdings — diese Gewinnbeschneidung ist ein 
Effekt, auf den alle Investivlohnpläne bewußt ab
zielen. An die Stelle der Selbstfinanzierung aus nicht- 
entnommenen Gewinnen soll die Fremdfinanzierung 
treten. Das hierfür benötigte Kapital soll über den 
Investivlohn dem Kapitalm arkt zugeführt werden, so 
daß auf diesem W ege die A rbeitnehm er — wenn auch 
nicht in juristischer Form — zu M itbesitzern der neu 
erstellten Produktionsmittel werden.

Gefahr einer beeinträchtigten Investitionsbereitschaft

Gesellschaftspolitisch mag diese Umstrukturierung von 
der Selbstfinanzierung zur Fremdfinanzierung wün
schenswert sein. Das entscheidende volkswirtschaft
liche Problem ist jedoch, in welchem Ausmaß ein 
solcher Prozeß ohne Gefahren möglich ist. Damit ist 
die Frage nach der betriebswirtschaftlich notwendigen 
Selbstfinanzierungsquote aufgeworfen.

Die Anhänger des Investivlohneis gehen offenbar von 
der V orstellung aus, Selbstfinanzierung und Fremd
finanzierung der Investitionen ließen sich in allen 
Unternehmen beliebig austauschen. Diese Überlegung 
übersieht jedoch, daß eine aus Kapitalmarktmitteln 
finanzierte Investition die Unternehmen m it Zinsen 
und Am ortisation und auf diese W eise mit einem 
wesentlich größeren Risiko belastet als eine aus 
Eigenmitteln finanzierte Investition. Die Mehrzahl 
der Unternehmen ist deshalb meist auch nicht bereit 
und fähig, sich in voller Höhe der von ihnen geplan
ten Investitionsaufwendungen gegenüber dem Kapi
talm arkt zu verschulden, sondern sie sind darauf be
dacht, Eigen- und Fremdkapital in einem angemes
senen V erhältnis zueinander zu halten. W ird dieses 
Verhältnis nicht m ehr gewahrt, werden die Unter
nehm er bezüglich der Investitionen wesentlich vor
sichtiger disponieren oder sie  sogar gänzlich ein
schränken.
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Diese Gefahr besteht audi beim Investivlohn. Ein über 
Jalire anhaltender Drude auf die Gewinne und damit 
auf die Selbstfinanzierungsmöglidikeiten der Unter
nehmer, wie er durdi einen Investivlohn m ehr oder 
minder stark — je  nadi der Höhe des Investivlohn- 
satzes — ausgelöst wird, würde w ahrsdieinlidi nadi 
einer gewissen Zeit die Investitionsneigung der Un
ternehmer beeinträditigen. Eine ausreidiende Investi- 
tionsbereitsdiaft ist jedodi der M otor für ein gesundes 
wirtsdiaftlidies Wadistum. Fehlt sie, wird die Investi
tionstätigkeit langsam erlahmen, was letztlidi einen 
Rüdsgang unseres w irtsdiaftlidien W adistum s oder 
sogar eine Stagnation mit all den negativen Begleit- 
ersdieinungen wie Unterbesdiäftigung und erhöhte 
Arbeitslosigkeit zur Folge hätte.

In der gegenwärtigen konjunkturellen Situation ist 
diese Gefahr besonders groß. Bereits im vergangenen 
Jahr waren zahlreidie Unternehmen angesidits des 
ständig zunehmenden internationalen W ettbewerbs- 
drudis gezwungen, die übersteigerten Lohnerhöhun
gen in den Gewinnen aufzufangen. Diese Entwidilung 
hat volkswirtsdiaftlidi ihren Ausdrudc in dem Rüdi- 
gang der Gewinnquote und in dem starken Anstieg 
des Lohnanteils am Volkseinkommen gefunden. 
Würde man in einer soldien Situation, in der die Ge
winne bereits unter Drude stehen, einen Investivlohn 
einführen, so würden sidi diese W irkungen um ein 
Vielfadies verstärken. Eine ernsthafte Gefährdung 
unserer Konjunktur w äre dann wohl die unausbleib- 
lidie Folge. Dr. Oberhäuser, e iner der Anhänger des 
Investivlohnes, hat deshalb bereits vor Jahren die 
konjunkturelle Aufsdiwungsphase als eine der un
abdingbaren Voraussetzungen für die Einführung 
eines Investivlohnes bezeidinet.

Nun kann man allerdings gegen all diese Bedenken 
einwenden, daß bei einem verstärkten freiwilligen 
Sparen der Arbeitnehm er die volksw irtsdiaftlidien 
Auswirkungen nidit anders w ären als beim Investiv
lohn und daß man deshalb diese Bedenken nidit ein
seitig dem Investivlohn anlasten könne. Dieser Ein
wand ist im Prinzip riditig. Trotzdem bleibt ein Unter- 
sdiiedj er besteht darin, daß die gesetzlidie oder 
tarifvertraglidie Einführung des Investivlohnes ein 
abrupter Eingriff ist, der mit Sidierheit in  der W irt
sdiaft sehr kritisd ie Anpassungsvorgänge auslösen 
wird. Ein verstärktes freiwilliges Sparen der A rbeit
nehmer dagegen ist ein kontinuierlidier, langsam ein
setzender und sidi erst nadi einer gewissen Zeit 
intensivierender Vorgang, der sidi zudem den kon
junkturellen Gegebenheiten laufend von selbst an 
passen würde. Es wäre also eine Entwidclung, die der 
Wirtsdiaft keine plötzlidie Umstellung abverlangen 
würde, -sondern an die sie sidi allm ählidi anpassen 
könnte.

Kann man durch Zwang der Freiheit dienen?

Aber selbst wenn man auf seiten der Investivlohn- 
Befürworter dieses Argument n id it als gewiditig ge
nug anerkennen sollte, so bedarf dodi die gesell- 
'sdiaftspolitisdie Seite d e s , Investivlohnes nodi einer

sehr kritisdien Prüfung. Es stellt sich damit vornehm
lich die Frage nach dem Zwangscharakter. Audi die 
Verfechter sehen hierin den problematischsten Aspekt 
des Investivlohnes, und sie versuchen deshalb, den 
Zwang mit dem Hinweis auf die Selbstfinanzierung 
der W irtsdiaft zu rechtfertigen, die sie als ein 
„Zwangssparen über den Preis" bezeichnen. Sie ver
zichten hierbei aber bewußt darauf, zu untersuchen, 
ob die Selbstfinanzierungsquote in den letzten und vor 
allem im vergangenen Jahr nicht bereits auf ein ver
tretbares Maß zurückgegangen ist, so daß von einer 
durch die Selbstfinanzierung bedingten Überhöhung 
der Preise gar nicht m ehr gesprochen w erden kann.

Gleichgültig jedoch, w ie man diesen Rechtfertigungs
versuch beurteilt, so bleibt doch die unbestreitbare 
Tatsache, daß ein allgemeines Zwangssparen der Ar
beitnehm er den Charakter der Eigentumsbildung ent
scheidend verändern würde. Nicht bezweifelt wurde 
bisher, daß jede dauerhafte Eigentumsbildung die frei
willige Sparentscheidung des einzelnen zur Voraus
setzung und zum Fundament hat und haben muß. 
Verläßt man jetzt diesen Grundsatz, so steht zu be
fürchten, daß auch die Vermögensbildung einem ver
sorgungsstaatlichen Denken anheimfällt. W enn man 
an die Stelle der persönlichen Sparentscheidung nun
mehr ein von außen veranstaltetes Zwangssparen se t
zen will, dann muß man sich darüber klar sein, daß 
man die bisherige Zielsetzung einer Politik der brei
ten Eigentumsstreuung, näm lidi die Stärkung der Frei
heit und der Selbstverantwortung des einzelnen, auf
gibt. Es geht dann nur noch um eine möglichst breite 
Verteilung des Eigentumszuwachses, aber nicht mehr 
um die aus dem Eigentum resultierenden, gesellschafts
politisch gestaltenden Kräfte.

Die Aktionsgemeinsdiaft Soziale Marktwirtschaft hat 
vor diesen Gefahren mit sehr treffenden W orten ge
w arnt: „Der Investivlohn ist, ganz gleich was man an 
m aterieller Umverteilung mit ihm erreichen kann, 
moralisch, soziologisch und politisch weniger als ein 
Ersatz für das Sparen. Er entfernt sich viel zu weit, 
und zwar in bedenklicher Riditung, von dem Zustand, 
den wir durch die Eigentumsbildung der Arbeitneh
mer doch gerade stützen, sogar noch verbessern 
w o llen . . .  Man kann nicht zur Erreichung des Zieles 
Mittel anwenden, die dem Ziel widersprechen. Man 
kann bei der Eigentumsbildung nicht durch Zwang der 
Freiheit dienen." Selbst Professor von Nell-Breuning, 
der bisher in der Bundesrepublik als einer der glü
hendsten Verfechter des Investivlohnes galt, hat sich 
erst kürzlich sehr eindeutig von jeglichen Zwangs
maßnahmen auf diesem Gebiet distanziert. Sollten 
diese W arnungen nicht zu denken geben?

In diesem Zusammenhang ste llt sich die Frage, wie 
die Arbeitnehm er auf die Einführung eines Zwangs
sparens bezüglich ihrer freiwilligen Spartätigkeit rea
gieren würden. Auch wenn sich die Frage im vor
hinein nicht exakt beantw orten läßt, so muß man doch 
zumindest damit redinen, daß eine Reihe von Arbeit
nehm ern ihr freiwilliges Sparen einschränken oder 
sogar einstellen werden, wenn ihnen vom Lohn eine
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„Eigentumsabgabe“ zwangsweise einbehalten wird. 
Daß dies n id it Sinn und Zwedc eines Investivlohnes 
sein kann, liegt auf der Hand.

Problematische Durchführung des Investivlohns

Außerordentlidi problem atisdi ist audi die Frage der 
Anlageform der Investivlohnbeträge. Die zum Teil 
früher sehr häufig erhobene Forderung nadi einer 
Festlegung im arbeitgebenden Unternehmen ist heute 
so gut wie völlig aus der Diskussion ausgesdiieden, 
offenbar wegen der Sdiwierigkeiten, die damit ver
bunden sind. Denn einmal würde hierbei für den Ar
beitnehm er das Kapitalrisiko mit seinem Arbeitsplatz
risiko verkoppelt, zum anderen würde eine soldie 
Anlageform wohl unlösbare gesellsdiafts- und unter- 
nehm ensreditlidie Probleme aufwerfen, und sdiließlidi 
dürfte ein Zwang zur Anlage im arbeitgebenden Un
ternehm en mit der Eigentumsgarantie der Verfassung 
wohl kaum in Einklang zu bringen sein.

Die versdiiedentlidi vorgesdilagene Erriditung von 
besonderen Fonds ähnlidi den Investmentfonds dürfte 
ebenfalls keine gangbare Lösung darstellen. Ein sol- 
d ier Fonds würde innerhalb weniger Jahre  ein rie
siges Kapital ansammeln. Damit würde ihm zwangs
läufig w irtsdiaftlidie M adit zuwadisen, die ihn leidit 
dazu verleiten könnte, sie zur W irtsdiaftslenkung 
oder K onjunktursteuerung einzusetzen. Dies w äre je 
dodi — genauso wie der vom DGB geforderte Sozial
kapitalfonds — mit dem System unserer sozialen 
M arktw irtsdiaft imvereinbar.

So bliebe sdiließlidi nur die Anlage auf individuellen 
Konten der A rbeitnehm er bei versdiiedenen Kredit
instituten. Aber selbst diese Lösung w äre mit erheb- 
lidien Sdiw ierigkeiten verbunden; denn die laufende 
Überweisung der Investivlohnbeträge auf die vielen 
Einzelkonten der Arbeitnehm er w ürde die Unterneh
mer mit einer wohl kaum zu bewältigenden Verwal
tungsarbeit belasten.

Für die praktisd ie Durdiführung des Investivlohnes 
ist sdiließlidi nodi die Frage der Einführung entsdiei
dend. Gegenwärtig werden zwei M öglidikeiten dis
kutiert: entweder die Vereinbarung von Investivlöh- 
nen durdi die Tarifpartner oder ein Gesetz, das 
verbindlidi für alle A rbeitnehm er den Investivlohn 
und seine jährlid ie Höhe vorsdireibt. Ein soldies 
Gesetz würde n id it nur einen Eingriff in das Redit 
der Sozialpartner zur autonom en Gestaltung der Lohn- 
und A rbeitsbedingungen darstellen, sondern w äre audi 
aus konjunkturellen Gründen nidit unproblematisdi. 
Denn eine gesetzlidie Fixierung von Investivlohner- 
höhungen könnte niemals dem Erfordernis, daß sidi 
die Lohnentwidilung ständig den konjunkturellen Ge
gebenheiten anpassen muß, geredit werden.

Die zweite M öglidikeit — die V ereinbarung von Inve- 
stivlöhnen durdi die Tarifpartner — verspridit dage
gen wenig Erfolg, nadidem  sidi sowohl die Arbeitgeber
verbände als aud i der Deutsdie Gewerksdiaftsbund

— wenn audi nodi nidit offiziell — ablehnend ge
äußert haben. Aber selbst bei einer positiven Einstel
lung der Sozialpartner wäre dieser W eg kaum gang
bar. Die Lohn- und Tarifvörhandlungen, die sdion 
gegenwärtig mit zahlreidien Sdiwierigkeiten belastet 
sind, würden sid i nodi weit stärker komplizieren, 
wenn sta tt eines Lohnerhöhungsbetrages künftig je
weils zwei vereinbart w erden müßten.

Investivlohn das „Ttleinste Übel“?

Professor von Nell-Breuning hat einmal auf einem 
„Europäisdien Gesprädi" des DGB geäußert: „Die gan
zen Pläne zusammen sind keinen Sdiuß Pulver wert." 
W eit härtere Urteile hat der Investivlohn in der ei- 
gentumspolitisdien Diskussion der letzten W odien 
einstedcen müssen, sie reidien von „gefährlidies Ex
periment" über „kein soziales Allheilmittel" bis hin 
zum „Hirngespinst". Sind diese Urteile ungeredit? 
Oder haben sie nidit dodi viel W ahres für sidi, wenn 
man nodimals die zahlreidien sadilidien Bedenken 
und Einwände in ihrer Gesamtheit überdenkt? Stellt 
man dann n id it fest, daß es sidi letztlidi beim 
Investivlohn um eine sozialrom antisdie Konstruktion 
handelt, die der W irklidikeit n id it standhält?

Unbestreitbar ist, daß sidi mittels eines Investivloh
nes w ahrsdieinlidi eine etwas breitere Vermögens
streuung erreidien ließe. Im Hinblidc auf eine dauer
hafte und ed ite  Eigentumsbildung w äre dies jedodi 
ein sehr fragwürdiger Erfolg, der sidierlich mit sehr 
gefährlidien volksw irtsdiaftlidien Auswirkungen und
— was noch w eit sdiw erer w iegt — mit einem Frei
heitsverlust und einer Kollektivierung aud i nodi die
ses politischen Bereidis erkauft würde. Die Forderung 
„Eigentum für alle“ ersdiöpft sidi aber nidit im Ma
teriellen, sondern ihr liegen audi soziologische, mo
ralische und gesellschaftspolitisdie Zielsetzungen zu
grunde. Sie gilt es ebenfalls zu verwirklidien.

So bleibt noch die Frage, ob der Investivlohn nidit 
v ielleidit eine „Notmaßnahme mit übersdiaubaren 
Risiken" ist und insofern das „kleinste Übel“ darstellt. 
Diese Auffassung, wie sie von Dr. Paul Adenauer, 
dem Sohn des Bundeskanzlers, vertreten  wird, mag 
dann richtig sein, wenn man meint, Sdilimmeres nur 
auf diese W eise verhüten zu können. Aber nidit so 
ist gegenwärtig die A lternative gestellt, sondern sie 
lautet: Investivlohn oder Fortsetzung der bisherigen 
Eigentumspolitik. Bei einer derartigen Alternative 
wird man bestenfalls dann für den Investivlohn und 
damit für ein Ausweichen auf kollektivistisdie Lösun
gen votieren dürfen, wenn sich d ie völlige Erfolgs- 
losigkeit des Grundprinzips der bisherigen Eigen
tumspolitik erwiesen hat. W ohlgemerkt: Gemeint ist 
das Prinzip der Freiwilligkeit und der Förderung des 
Sparens und nicht die bisher ergriffenen Maßnahmen 
selbst! H ier liegen noch m andie Chancen, die bisher 
n id it genutzt wurden. Die Aufgabe des Staates und 
der Sozialpartner ist es deshalb, sich Gedanken dar
über ZU madien, wie die bisherigen Sparförderungs
maßnahmen erfolgreidi w eiter ausgebaut und inten
siviert w erden können, s ta tt „kleinste Übel" und 
„Zaubermittel" zu konstruieren.
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